
  Nautik national 

 

 

 

 

Lehrplan 
 

für die Fachschule für Seefahrt 

Ministerium für Bildung, 
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des Landes Schleswig-Holstein 
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Ausbildungsgang zum Erwerb des 
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Vorbemerkungen: 

Der vorliegende Rahmenlehrplan geht von 32 Stunden pro Woche und 20 
Unterrichtswochen aus. 

Die Lerninhalte der beiden Lernbereiche "Gesellschaft und Kommunikation" und 
"Seefahrtbezogene Naturwissenschaften" richten sich an den Erfordernissen der be-
rufsbezogenen Lernbereiche aus.  

Die Lernziele des Lernbereichs “Seefahrtbezogene Naturwissenschaften” sind 
grundsätzlich in die berufsbezogenen Lernbereiche zu integrieren. 

Die Lehrinhalte und Benotung des Faches Telekommunikation (ehem. 
Nachrichtenwesen) sind dem Lernbereich "Gesellschaft und Kommunikation" 
zugeordnet worden.  Im Abschlusszeugnis erscheint jedoch der separate Vermerk über 
die Ausstellung des "Beschränkt gültigen Betriebszeugnisses für Funker II"  
(UKW-Betriebszeugnis II) zur Verdeutlichung gegenüber Dritten. 

 
Stundentafel 

 
Lernbereiche Zeitrichtwert 

 
1. Gesellschaft und Kommunikation 
 
2.      Seefahrtbezogene Naturwissenschaften 
 
3. Schiffsführung 
 
4. Ladungsumschlag und Stauung 
 
5. Überwachung des Schiffsbetriebes und Fürsorge für 

Personen an Bord 
 

 
 100 
 
 70 
                  
                 250 
  
                 100 
 
 120 
 
 

Gesamt  640 
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Lernbereich:    Gesellschaft und Kommunikation Seite 1 

 
Nr. Lernziele Lerninhalte ZRW 

1 Schriftverkehr, Berichte 
und Dokumentation in deut-
scher und englischer Spra-
che durchführen 

Grammatik, korrekte und aussagekräftige schriftliche 
Sprachgestaltung durch berufs- und ausbildungsspezi-
fische Berichte nachweisen, Erschließung von Texten 
aus dem beruflichen Umfeld. 

20 

2*  Fachlichen Dialog in deut-
scher und englischer Spra-
che angemessen führen 

Sprachübungen, vereinbartes Standardvokabular, For-
mulierung von Not-, Dringlichkeits- und Sicherheits-
meldungen. 

20 

3 
 

Computer und typische 
Anwenderprogramme als 
Arbeitsmittel verwenden 
 

Übersicht und Anwendung aktueller Betriebs- und 
Organisationssysteme, beispielhafte Anwendung von 
Benutzerprogrammen (Textverarbeitung, Lagerhaltung, 
Instandhaltung ...). 

10 
 

4 
 

Grundlagen des Sozial-, 
Ausbildungs- und Arbeits-
rechts kennen und ausge-
wählte Bereiche sicher an-
wenden 

Sozialversicherungswesen, Seemannsgesetz, Tarifver-
tragswesen, Arbeitsrecht, sonstige soziale Dienste, 
sozialpolitische und ausbildungsbezogene Zusammen-
hänge. 

10 
 

5 
 

Arbeitsschutz an Bord 
überwachen 
 

Rechtliche Grundlagen (UVV-See, Gefahrstoff-VO), 
Richtlinien und Merkblätter, Aufgaben der Schiffsof-
fiziere, insbesondere Überwachung, Belehrung, Do-
kumentation. 

10 
 

6 Sprechfunkverkehr per 
UKW durchführen können 

gemäß VO-Funk für den Erwerb des UKW-Sprech-
funkzeugnisses 

20 

7 GMDSS-Funkverkehr ge-
mäß den Anforderungen für 
Seegebiet A1 durchführen 
können 

gemäß VO-Funk für den Erwerb des beschränkt gülti-
gen Betriebszeugnisses II für das Seegebiet A1 

10 

 Gesamt  100 

 

                                                 
* Der Erwerb von Fertigkeiten in der englischen Sprache im Bereich der Verkehrs- und Notfallkommunika-

tion wird an dieser Stelle versuchsweise eingeführt. 
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Lernbereich:    Seefahrtbezogene Naturwissenschaften Seite 1 

 
1 
 

Mathematikkenntnisse see-
fahrtbezogen festigen, er-
gänzen und erweitern 

Grundrechenarten, Gleichungen ersten Grades,  
Dreisatz, Prozentrechnung, Flächen- und Volumenbe-
rechnung. 

10 
 

2 
 

Ausgewählte technische 
Anwendungen der Mathe-
matik verstehen und beur-
teilen 

Darstellung von Funktionen, Umgang mit Diagrammen 
und Tabellen (Interpolation). 
 

5 
 

3 
 

Physikkenntnisse seefahrt-
bezogen festigen, ergänzen 
und erweitern 

Physikalische Größen und ihre Messung, Technische 
Mechanik, Wärmelehre, Elektrotechnik. 

20 
 

4 
 

ausgewählte technische An-
wendungen der Physik ver-
stehen und beurteilen 

Festigkeitslehre, Stabilität von Schwimmkörpern. 10 
 

5 
 

Zusammenhänge des tech-
nischen Umweltschutzes 
darstellen 

Stoffkreisläufe in Ökosystemen, Abfälle im Schiffsbe-
trieb, Minimierung, Wiederverwendung, Entsorgung, 
Dokumentation. 

5 
 

6 
 

Chemiekenntnisse seefahrt-
bezogen festigen, ergänzen, 
erweitern und für den Um-
gang mit Gefahrstoffen be-
ziehen 

Chemische Reaktionen von Stoffen, die im Schiffsbe-
trieb vorkommen, Klassifizierung, transporttechnologi-
sche, physikalische und toxikologische Eigenschaften 
von Gefahrstoffen. 

20 
 

 Gesamt  70 
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Lernbereich:    Schiffsführung Seite 1 

 
Nr. Lernziele Lerninhalte ZRW 

1 Funktionsprinzip techni-
scher Navigationseinrich-
tungen kennen und die ent-
sprechenden Geräte bedie-
nen können 

Geographisches Koordinatensystem; Seemeile; Merca-
torkarte. 
Kreiselkompassanlagen: Aufbau, Wirkungsweise, Be-
dienung, Fehler. 
Magnetkompass: Aufbau, Wirkungsweise und Bedie-
nung, Erd- und Schiffsmagnetismus, Deviation und 
Wirkungsweise der Kompensationsmittel. 
Kursregler, Bahnregler: Prinzip, Bedienung, Lei-
stungsgrenzen. 
Fahrtmessanlagen: Prinzip, Bedienung, Leistungsgren-
zen. 
Echolotanlagen: Prinzip, Bedienung, Leistungsgrenzen. 
Radar: Aufbau der Radaranlage und deren Wirkungs-
weise, Ausbreitung und Reflexion von Radarwellen, 
Gerätebedienung, falsche und unverwünschte Echoan-
zeigen, Radarnavigation, Darstellungsarten, automati-
sche Radarbildauswertungsgeräte (ARPA), technische 
Grenzen der Radarabbildung. 

30 

2 Küsten- und reviergebun-
dene Navigationsverfahren 
anwenden können 

Merkmale der Seezeichen, Befeuerung und Schiffswe-
geführung, Morsealphabet. 
Gezeitenwerte und Gezeitenströme, Navigation unter 
Berücksichtigung von Strom und Wind. 
Kurs- und Peilungsverwandlungen, terrestrische 
Kompasskontrollen. 
Schiffsorte mit Hilfe terrestrischer Verfahren, Genau-
igkeit der Ortsbestimmung, Küstennavigation in der 
Seekarte. 

30 

3 
 

mit navigatorischen Infor-
mationssystemen vertraut 
sein und navigatorische 
Reiseplanung durchführen 
können 
 

Nautische Unterlagen: Seekarte, nautische Druck-
schriften und deren Berichtigung, Gezeitentafeln, Ge-
zeitenstromunterlagen. 
Deviationsbestimmungen: Führen des Deviationstage-
buchs. 
Navigatorische Reiseplanung (Passage Planning) unter 
Berücksichtigung von: eingeschränkten Gewässern, 
meteorologischen Bedingungen, Eis, verminderter 
Sicht, Verkehrstrennungsgebieten, Gebieten mit star-
ken Gezeitenauswirkungen. 

20 
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Lernbereich:    Schiffsführung Seite 2 

 
4 
 

praktische Navigation aus-
führen können 

Übungen an Radargeräten zur Ortsbestimmung. 
Übungen an Kompassen. 
Übungen an Schiffsführungssimulatoren: Schiffsfüh-
rung im Rahmen einer Wache; Assistenz des Schiffs-
führers in besonderen Situationen; Ein-Mann-Fahr- und 
Wachbetrieb; Bahnplanung, -ausführung und -kontrolle 
mit rationellen Methoden und Hilfsmitteln; Beurteilung 
und Erhalt der Seeverkehrssicherheit; Überwachung 
der technischen Systeme und Entscheidungsfindung im 
Störfall; klare, eindeutige und effektive Durchführung 
der internen und externen Kommunikation. 
Übungen am Radarsimulator: Auswertung des Radar-
bildes am konventionellen und am ARPA-Gerät; ma-
nuelle und ARPA-Auswerteverfahren; Navigation mit 
Hilfe des konventionellen Radargerätes und des 
ARPA-Gerätes. 

30 
 

5 
 

Regeln zur Kollisionsverhü-
tung sicher kennen und an-
wenden können 
 

Kollisionsverhütungsregeln (KVR). 
Internationale und nationale Regelungen zum Wach-
dienst (wie Verordnung zur KVR, Verordnung über die 
Sicherheit der Seefahrt). 
Wachdienst auf See und im Hafen planen, durchführen 
und kontrollieren. 
Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung. 

50 
 

6 
 

Wachdienst unter Anwen-
dung von Radar/ARPA und 
Verkehrskommunikation 
sicher durchführen können 

Übungen am Radarsimulator: 
Manövrieren in Verkehrstrennungsgebieten und mit 
Radarberatung in VTS-Gebieten. 
 

10 
 

7 
 

Grundlagen der Wetter-
kunde kennen und meteoro-
logische Informationssy-
steme nutzen können 

Grundlagen und Basisparameter. 
Wettermeldungen, Wetterkarten, Wetterberichte, Wet-
terdienste. 
Aufbau und Wirkungsweise meteorologischer Geräte. 
Wetter der gemäßigten Breiten (Luftmassen, Druck-
gebilde, Fronten, typische Wetterlagen). 

20 
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Lernbereich:    Schiffsführung Seite 3 

 
8 
 

Grundlagen der Manöver-
kunde kennen und wichtige 
Manöver beschreiben kön-
nen 

Einrichtungen zum Manövrieren, ihre Wirkungsweisen 
und Grenzen. 
Kräfte und Drehmomente am fahrenden Schiff, ihre 
Änderung und Auswirkung beim Fahren in flachen und 
engen Gewässern sowie beim Überholen und Begeg-
nen. 
Manövriereigenschaften und ihre Beeinflussung durch 
bauliche Merkmale. 
Anker und Ankermanöver (Wahl des Ankerplatzes, 
Ankern mit einem oder zwei Ankern). 
Drehkreise, Stoppstrecken, Drehen auf der Stelle. 
Manövrieren in engen und flachen Gewässern unter 
Berücksichtigung der Verringerung der Bodenfreiheit 
und Steuerwirkung sowie unter Berücksichtigung des 
Einflusses von Strom und Wind. 
An- und Ablegen. 
Kenntnis und Fähigkeit zur Anwendung der im IMO-
Handbuch "Suche und Rettung" für Handelsschiffe 
(MERSAR) beschriebenen Verfahren. 

30 
 

9 
 

Grundlagen der Führung 
des Schiffes in schwerem 
Wetter kennen 

Maßnahmen bei Wetterverschlechterung, Führen des 
Schiffes im schweren Wetter, Beidrehen und Beiliegen. 

10 
 

10*  Grundsätze der technischen 
Systemüberwachung ken-
nen und auf Störungen 
richtig reagieren können 

Allgemeine Kenntnis von schiffstechnischen Anlagen 
• Antriebsanlage, Ruderanlage 
• Hilfsbetrieb und Stromversorgung 
• Fernsteuerung und Alarmsysteme 

20 

 Gesamt  250 

 

                                                 
* Kann entfallen, wenn der Kandidat das Befähigungszeugnis für den technischen Dienst auf Schiffen mit 

einer Antriebsanlage bis 750 kW besitzt. 
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Lernbereich:    Ladungsumschlag und Stauung Seite 1 

 
Nr. Lernziele Lerninhalte ZRW 

1 Grundlagen über 
Schiffstheorie, Schiffbau 
und Bauaufsicht kennen 

Grundkenntnisse des Schiffbaus und der Schiffsver-
bände sowie der korrekten Bezeichnung der verschie-
denen Teile. 
Klassifikation. 
Wartung, Instandsetzung, Korrosionsschutz. 
Bau- und Reparaturaufsicht. 

10 

2 Überwachung von Stabili-
tät, Trimm und Schiffsfe-
stigkeit durchführen kön-
nen 

Grundkenntnis der Schiffstheorie in bezug auf 
Schwimmfähigkeit, Stabilität und Trimm. 
Stabilitätsbelastungen durch: Übergehen von Ladung, 
Wassereinbruch, Winddruck, Seegang, freie Flüssig-
keitsoberflächen 
Kenntnis der nationalen Stabilitätsvorschriften. 

20 

3 
 

Regeln der Ladungstüchtig-
keit des Schiffes sowie des 
Stauens und der Ladungs-
fürsorge üblicher Trocken-
ladungen kennen 
 

Kenntnis und Berücksichtigung der sicherheitsrelevan-
ten, transporttechnologischen Eigenschaften von La-
dungen.  Insbesondere sind zu behandeln: Stückgüter, 
Container, Ro/Ro-Ladungen, Getreide, Mineralische 
Schüttladungen, Holzdecksladung. 
Überwachung der Stabilität. 
Vorbereitung von Laderäumen, Stauregeln, Ladungssi-
cherung, Dokumentation, Arbeitsschutz. 

25 
 

4 
 

Einsatz von Umschlagsgerä-
ten und anderen techni-
schen Einrichtungen im 
Ladungsbereich überwa-
chen können 

Bordseitige Dokumentation, Überwachung und War-
tung von: 
• Ladegeschirren und Bordkranen 
• Pforten, Rampen, Lukenabdeckungen. 

10 
 

5 
 

Vorschriften für die Beför-
derung von gefährlichen 
Ladungen anwenden 
können 
 

Kenntnis nationaler Gesetze, Verordnungen, Vorschrif-
ten (insbes. UVV-See) und Richtlinien. 
Beladungsplanung nach Klasseneinteilung und Separa-
tionsregeln; Dokumentation, Notfallvorbereitung, 
Maßnahmen im Notfall. 

15 
 

6 
 

Grundlagen des Seehan-
delsrechts kennen 

Kenntnisse des Seefrachtrechtes; Stückgutfrachtver-
trag, Charterverträge. 

5 
 

7 
 

Pflichten des Kapitäns aus 
Frachtverträgen kennen 

Kenntnisse der rechtlichen Stellung des Kapitäns nach 
dem HGB sowie als Vertreter des Reeders. 
Kenntnisse des Seehandelsrechts in Bezug auf Pflich-
ten des Kapitäns bezüglich Seetüchtigkeit und La-
dungstüchtigkeit; Verfrachterhaftung; Beweissiche-
rung; Verklarung. 

10 
 

8 
 

Grundlagen des Havariewe-
sens kennen 

Kenntnisse über das Seeversicherungswesen (Kasko, 
P&I), über besondere Haverei und Große Haverei, über 
Bergung und Hilfeleistung. 

5 
 

 Gesamt  100 
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Lernbereich: Überwachung des Schiffsbetriebes Seite 1 
 und Fürsorge für Personen an Bord 

 
Nr. Lernziele Lerninhalte ZRW 

1 Vorschriften über Sicher-
heitsausrüstung und Brand-
schutz kennen 

Kenntnis der Methoden zum Überleben in Seenot. 
Kenntnis der Vorschriften über Rettungsmittel. 
Methoden und Mittel für die Verhütung, das Aufspüren 
und das Löschen von Bränden. 
Kenntnis der Feuerlöschsysteme. 
Ausarbeitung von Plänen für Notfälle, um auf Notfälle 
reagieren zu können. 
Maßnahmen zum Schutz und zur Sicherheit aller an 
Bord befindlichen Personen in Notfällen. 

25 

2 Maßnahmen in Notfällen 
kennen, üben und einleiten 
können 

Einsatz der Gruppen- und Einzelrettungsmittel. 
Eigenrettung, Überleben in Seenot. 
Fähigkeit zur Durchführung von Übungen zum Verlas-
sen des Schiffes und Kenntnis der Handhabung von 
Überlebensfahrzeugen, ihrer Einrichtungen und An-
ordnungen für das Zuwasserlassen sowie des dazuge-
hörenden Ausrüstungsgeräts. 
Kenntnis der im Falle von Bränden zu treffenden Maß-
nahmen, auch bei Bränden im Ölsystem. 
Planung und Durchführung von Feuerlöschübungen. 
Maßnahmen zur Eindämmung von Schäden und zur 
Rettung des Schiffes nach einem Brand, einer Explo-
sion, einem Zusammenstoß oder einer Strandung. 
Fremdrettung nach MERSAR, Beherrschung von Not-
lagen nach der Sicherheitsrolle. 
Rettung von Personen in Notlagen (z.B. Strandung, 
Wassereinbruch, Übergehen von Ladung, Manövrier-
unfähigkeit). 
Aufgrundsetzen eines Schiffes, Maßnahmen zum Wie-
derflottmachen mit und ohne Unterstützung. 
Herstellen des Verschlusszustandes bei beschädigtem 
Schiffskörper. 
Herstellen einer Schleppverbindung, Schleppen eines 
Havaristen. 
Herstellen einer Notsteuerung. 

35 

3 
 

Erweiterte Erste Hilfe lei-
sten können 
 

Allgemeine Kenntnisse über Krankenpflege. 
Kenntnisse über die in der Bordapotheke enthaltenen 
Arzneimittel. 
Erweiterte Erste-Hilfe Kenntnisse und die Fähigkeit, 
diese in der Praxis einzusetzen. 
Notfallmedizin und die Fähigkeit zur Wiederbelebung. 
Lebensrettung im Seenotfall. 

20 
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Lernbereich: Überwachung des Schiffsbetriebes Seite 2 
 und Fürsorge für Personen an Bord 

 
4 
 

Grundzüge des öffentlichen 
Rechts und die für den 
Schiffsbetrieb wichtigen 
Vorschriften kennen 

Kenntnisse über das in internationalen Vereinbarungen 
und Übereinkommen verankerte Seerecht. 
Insbesondere müssen folgende Bereiche berücksichtigt 
werden: 
• Zeugnisse und andere Dokumente, die an Bord mit-

geführt werden müssen, wie sie erlangt werden 
können und ihr Gültigkeitszeitraum 

• Verantwortlichkeiten nach Maßgabe der einschlägi-
gen Vorschriften des Internationalen Freibordüber-
einkommens und des Übereinkommens über 
Schiffsvermessung 

• Verantwortlichkeiten nach Maßgabe der einschlägi-
gen Vorschriften des Internationalen Überein-
kommens über die Verhütung von Verschmutzung 
durch Schiffe 

• Seesicherheits-Untersuchungs-Gesetz 
• Organisation und Durchführung des Safety Mana-

gement Systems in bezug auf den Bordbetrieb ge-
mäß ISM-Code einschließlich des Anfertigens von 
Berichten und der Vorbereitung und Durchführung 
von Audits 

• Vorbereitung und Durchführung von Besichtigun-
gen des Flaggenstaates und der Klassifikationsge-
sellschaft. 

20 
 

5 
 

Ver- und Entsorgung des 
Schiffes unter Beachtung 
der Umweltschutzbestim-
mungen durchführen kön-
nen 
 

Kenntnis von Methoden und Hilfsmitteln zur Verhü-
tung der Verschmutzung der Meeresumwelt 
(allgemeine Abfälle, Altöl, Maschinenabwasser, 
Schiffsabgase). 
Adäquate Dokumentation der durchgeführten Maß-
nahmen. 
Versorgung des Schiffes mit Betriebsstoffen. 
Versorgung des Schiffes mit Trinkwasser, Proviant und 
allen anderen für die Seetüchtigkeit erforderlichen 
Dingen. 

20 
 

 Gesamt  120 
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 Leistungsnachweise zur Erfüllung der STCW-Anforderungen  
 

Lernbereich 

 

Lernziel 

Anzahl der 

Leistungsnachweise

* 

Empfohlene 

Gewichtung 

Gesellschaft und 
Kommunikation 

1+2+3 
4+5 

1 
1 

60 
40 

Seefahrtbezogene 
Naturwissenschaften 

1+2 
3+4+5+6 

1 
1 

20 
80 

"Schiffsführung" 1 
2+3+4 

5+6+7+8 
9+10 

1 
1 
2 
1 

15 
15 
50 
20 

Ladungsumschlag 
und Stauung 

1+2+3 
4+5 

6+7+8 

1 
1 
1 

35 
45 
20 

Überwachung des 
Schiffsbetriebes und 
Fürsorge für Personen 
an Bord 

1+2 
3 

4+5 

1 
1 
1 

50 
15 
35 

  15  

* Diese Leistungsnachweise können für Unterrichtsbestandteile entfallen, die Gegenstand der     
   schriftlichen Prüfung sind. 
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Struktur des Abschlusszeugnisses 

 
 
 
 
1. Gesellschaft und Kommunikation __________________  

 (Kommunikation, Wirtschaft/Sozialwesen, 
  Telekommunikation) 
 
2.       Seefahrtbezogene Naturwissenschaften                           ___________________ 
           

(Mathematik, Physik, Chemie, Umweltschutz) 
 
 
3. Schiffsführung __________________  

 (Navigation, Wachdienst, Wetterkunde, 
 Manövrieren) 
 
 
4. Ladungsumschlag und Stauung __________________  

 (Schiffskunde, Stabilität und Trimm, 
 Ladungswesen, Gefahrgüter, Seehandelsrecht) 
 
 
5. Überwachung des Schiffsbetriebes und __________________  
 Fürsorge für Personen an Bord 

 (Notfallmanagement, Erweiterte Erste Hilfe, 
 Vorschriften für den Schiffsbetrieb, Umwelt- 
 schutz) 
 

Mündlich/praktische Abschlussprüfung positiver Bestehensvermerk 

UKW-Betriebszeugnis II Nr., ausstellende Behörde, Datum 
 


